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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2012/09/0044 E 6. November 2012 RS 1

Stammrechtssatz

Wurde das strafgerichtliche Verfahren infolge eines diversionellen Verfolgungsverzichts eingestellt, so liegt nach

Anwendung der Diversion für die Disziplinarbehörden kein aus der Diversion ableitbarer Sachverhalt, welcher

Bindungswirkung gemäß § 95 Abs. 2 BDG 1979 entfalten könnte, vor. Anders als im Fall des Vorliegens einer

rechtskräftigen strafgerichtlichen Verurteilung haben die Disziplinarbehörden im Fall der Diversion vielmehr ein

eigenständiges Ermittlungsverfahren durchzuführen und auf dessen Ergebnis gestützt zu beurteilen, ob der Verdacht

der Begehung einer Dienstp ichtverletzung vorliegt bzw. noch immer besteht oder nicht (Hinweis E 18. September

2009, 2007/09/0383).
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